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stühlen zu erscheinen und sich dort zu verantworten, war dem Versuch, die 
Streitigkeiten durch das Mittel der Femgerichtsbarkeit beizulegen, kein Erfolg 
beschieden.74 

Parallel zu diesen Kontakten mit dem Grafen von der Mark waren die Dort­
mund er auch in Verhandlungen mit dem Erzbischof von Köln getreten. Vom 
1. Mai ist ein Schreiben an den Dortmunder Rat erhalten, das Hilbrand Suder­
man und Johann Wickede verfaßten. Sie berichteten, daß sie gemeinsam mit Wil­
helm von Limburg einen Frieden bis Pfingsten mit dem Metropoliten ausgehan­
delt hätten, und kündigten weitere Informationen in einem mündlichen Ge­
spräch an.75 Ob ihre Verhandlungen im Rahmen der erwähnten dies placiti statt­
fanden oder unabhängig von dieser geführt wurden, ist nicht zu rekonstruieren. 
Auf jeden Fall aber geben sie Aufschluß über die intensiven Ausgleichs­
bemühungen. Letztendlich war auch diesen Anstrengungen kein Erfolg beschie­
den, denn kurze Zeit später eskalierte der Konflikt erneut. 

Nach dem dritten Schritt der Konfliktregulierung, die in diesem Fall durch 
das Femgericht ins Auge gefaßt wurde, folgte die vierte Phase der Konflikteska­
lation. Die Belagerer versuchten vergeblich, mit rund 400 Reitern ein Stadttor 
einzunehmen.76 Danach folgten kleinere Beutezüge und Verwüstungen durch 
beide Parteien, die jedoch keine Seite zum Einlenken zu bewegen vermochten. 
Man versuchte während des gesamten Sommers, die Verhandlungen nach der 
mißglückten Anrufung des Femgerichts fortzusetzen. So erfolgte am 8. Septem­
ber 1389 die sechste dies plaeiti (dageleistunge), an der nach Angaben Johann 
Nederhoffs und Dietrich Westhoffs Everhard von Westrem teilnahm, der zum 
einen Weihbischof Erzbischof Friedrichs war und zum anderen dem Dortmun­
der Dominikanerkonvent entstammte.77 Weitere Verhandlungen fanden am 
27. September und 13. Oktober in Unna statt, die Dietrich Westhoff als vruntli­
ehe dag bezeichnet. Insgesamt waren also seit Ausbruch der Fehde acht Anläufe 
gestartet worden, die alle ergebnislos verliefen.78 

Parallel zu diesen Ausgleichsbemühungen, deren Scheitern beinahe schon 
vorauszusehen war, ging die Stadt einen weiteren Schritt, indem sie bei König 
Wenzel um Unterstützung nachsuchte. Dies geht aus einem Brief Wenzels her­
vor, der am 23. Oktober bei Erzbischof Friedrich und Engelbert von der Mark 
eintraf/9 Aus diesem Schreiben, das durch Dietrich Westhoff überliefert ist, geht 
hervor, daß der Dortmunder Ratsherr Johann Brake zu Wenzel gereist war, um 
dessen Unterstützung zu gewinnen.&o Doch Wenzel griff nur zögernd ein, in­
dem er zum einen Erzbischof und Graf ermahnte, mit der Stadt Frieden zu 

74 DUB II (wie Anm. 28), Nr. 217/3-4, S. 209ff.; ebd., Nr. 217/5, S. 211. 
75 Mette, Dortmunder Fehde. Urkundenanhang (wie Anm. 11), S. 267. 
76 Kirchhoff, Dortmunder Fehde (wie Anm. 11), S. 25f. 
77 REK IX (wie Anm. 17), 1811; Johann Nederhoff, Cronica (wie Anm. 13), S. 80: Anno Domini 
1389. sexta dies placiti habita est in Jesto nativitatis virginis gloriose. Huic interfuit dominus Ever­
hardus de Westerheym. suffraganeus domini Coloniensis de ordine predicatorum assumptus, nativus 
conventus Tremontensis, sed zn hac dieta nichil fuit conclusum. Dietrich Westhoff, Chronik (wie 
Anm. 13), S. 281. 
78 Johann Nederhoff, Cronica (wie Anm. 13), S. 80: Septima dies placiti habita est in Unna feria se­
cunda ante Michaelts eiusdem anni. Octava habita est ibidem feria quarta post Victoris. Dietrich 
Westhoff, Chronik (wie Anm. 13), S. 281. 
79 REK IX (wie Anm. 17), 1824. 
80 Vgl. auch dessen Reisekosten im Rechnungsbuch (wie Anm. 14), S. 246. 
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schließen, und zum anderen ine beider siden vruntliche bijkumpsten einberufen 
wollte. Den Dortmundern ließ Wenzel troestbrieve mit sampt der brieve copien, 
so beide dem bischope und dem greven togestalt weren, zukommen.81 

Der Friedensschluß 

Nach acht gescheiterten Verhandlungsversuchen - teils mit, teils ohne Einschal­
tung Dritter -, nachdem man die Streitigkeiten vergeblich vor dem Femgericht 
auszutragen versuchte und nachdem sich König Wenzel eher zurückhaltend 
denn nachdrücklich eingeschaltet hatte, bahnte sich das Ende der Fehde an, das 
durch die Dortmunder Chronisten wiederum ausführlich geschildert wird. 82 Als 
Vermittler fungierten bei diesem Anlauf die Bürgermeister und Ratsmänner von 
Soest, die einen neunten Verhandlungstag auf den 4. November in Unna fest­
setzten.83 Bis zu diesem Zeitpunkt hätten Graf und Erzbischof, so die Aus­
führungen der Chronisten, unerhörte Forderungen gegen die Dortmunder erho­
ben, die sich zum einen gegen die städtische Freiheit richteten und zum anderen 
der Stadt überzogene Geldzahlungen auferlegten, wie die Überlassung von 
60000 Schilden, die Kirchhoff mit 78 000 Goldgulden angibt. 84 Dem hätten sich 
die Dortmunder zwar widersetzt, jedoch im Gegenzug angeboten, sich einem 
arbitrium der Städte Köln, Münster, Soest und Osnabrück zu unterwerfen oder 
einem Spruch durch König Wenzel bzw. das Kammergericht. 85 

Am geplanten Verhandlungsdatum vertagten die Parteien in gegenseitigem 
Einvernehmen die Zusammenkunft (dieta/dag der vruntschaft) auf den folgen­
den Tag, den 5. November, nach Aldinghoven.86 Neben den Streitparteien er­
schienen dort Vertreter der Stadt Soest - die Bürgermeister Dietrich von Mei­
ningsen und Dietrich von Lünen sowie der Ratsherr Hermann von Loe. Aus der 
späteren Sühneurkunde geht hervor, daß zudem zahlreiche andere Vermittler an 
den Verhandlungen beteiligt waren.87 Zwar waren die gegen die städtischen 
Freiheiten gerichteten Forderungen nicht mehr Gegenstand der Verhandlungen, 
doch stellten die Landesherren weiterhin hohe Geldforderungen an die Kom-

81 Dietrich Westhoff, Chronik (wie Anm. 13), S. 274f. 
82 REK IX (wie Anm. 17), 1830; Johann Nederhoff, Cronica (wie Anm. 13), S. 80; Dietrich West­
hoff, Chronik (wie Anm. 13), S. 28lf. 
83 Johann Nederhoff, Cronica (wie Anm. 13), S. 80: Nona dieta procurata est per proconsules et con­
sules Sozacienses et assignata in Unna ad feriam quintam proximam post /estum omnium sanctorum. 
84 Johann Nederhoff, Cronica (wie Anm. 13), S. 80: Et est sciendum, quod usque ad hanc dietam 
principes semper postulabant gravia puncta contra Tremoniensium libertates. Insuper postulabant ab 
eisdem sexaginta milia clipeorum veterum. Dietrich Westhoff. Chronik (wie Anm. 13), S.28lf.; 
Kirchhoff, Dortmunder Fehde (wie Anm. 11), S. 27. 
85 Johann Nederhoff, Cronica (wie Anm. 13), S. 80: Tremonienses vero semper exhibuerunt se factu­
ros principibus omne id, quod iuris et iusticie esset ad arbitrium quatuor civltatum, scilicet Colonien­
sis, Monasteriensis, Sozaciensis et Osnabrugensis, vel ad dictamen inclitissimi domini Wentzlai regis 
Romanorum. Dietrich Westhoff, Chronik (wie Anrn. 13), S. 282. 
86 Johann Nederhoff, Cronica (wie Anm. 13), S. 80: Adveniente itaque hac nova dieta de consensu 
parcium translata est in Oldinchoven ad feriam sextam Rost festum omnium sanctorum, ubi post lon­
gum tractatum gwerra composita est modo et forma infra scriptis. Dietrich Westhoff, Chronik (wie 
Anm. 13), S. 282. 
87 Siehe unten, S. 42f. 
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mune. Da die Stadt auf diese Zahlungen nicht einging, verhandelte man 18 Tage. 
Leider berichten die Chronisten nicht über Verlauf oder Details der Unterre­
dungen.88 Doch die Tatsache, daß man fast drei Wochen verhandelte, zeigt die 
Schwierigkeit der Konsensfindung. Schließlich teilen die Dortmunder Chroni­
sten mit, daß der Friede durch das Nachgeben der Dortmunder zustande ge­
kommen sei. Demnach hätten die Soester Unterhändler die Bürger ermahnt, daß 
es ohne entsprechende Geldzahlung kaum zu einer Ubereinkunft kommen 
könne. So einigte man sich darauf, daß die Dortmunder beiden Landesherren je 
7000 Gulden zukommen lassen sollten. Der Kölner Erzbischof sollte den Bür­
gern jedoch diesen Betrag wieder zurückerstatten, sobald ein Bündnis zwischen 
ihm und den Dortmundern zum Abschluß käme.89 Es spricht für die große Ver­
antwortung der Mittler, daß sie sich auch am Zustande kommen eines Bündnis­
ses aktiv beteiligen wollten. 

Diese Übereinkunft führte schließlich am 20. November zum Abschluß der 
Sühneurkunden mit den Landesherren.9o Sie berichten wiederum von den Geld­
zahlungen, die die Dortmunder den Landesherren leisten mußten. Jedoch betont 
Johann Nederhoff ausdrücklich, daß dies liberaliter erfolgen sollte, und Dietrich 
Westhoff schreibt, daß diese Zahlungen ein vrij geschenke seien. 

Auf die Deklarierung der zu entrichtenden Geldzahlungen als freiwilliges Ge­
schenk kann nicht deutlich genug hingewiesen werden.91 Denn auf diese Weise er­
folgte die Gestaltung des Friedens auf zwei Ebenen: auf der symbolischen und auf 
der materiellen Ebene. Auf der symbolischen Ebene konnten sich die Bürger von 

88 Johann Nederhoff, Cronica (wie Anm. 13), S. 80f.: Anno Domini 1389. feria sexta post festurn 
omnium sanctorum comparuerunt in Oldinchoven principes et Tremonienses ad dietam ibiJem in­
stitutam. Aderant eciam quidam spectabiles viri (Je consolatu Sozaciensi, videlicet Didericus de 
M e)minckhusen, Didericus de Lunen proconsules et H ermannus de Loe. Tune principes pretermissis 
artlCulis, quas pridem contra libertatem Tremoniensium postulabant, magnam pecunze summam 
solummodo ab eisdem requirebant eft cum Tremonienses pecuniam dare recusarent, placitatum est 
continuis 18 diebus. Dietnch Westhoft, Chronik (wie Anm. 13), S. 282. 
89 Johann Nederhoff, Cronica (wie Anm. 13), S. 81: Tandem videntibus Sozaciensibus, quod sine 
donaaoneyecuniarum negocium non poterat componi aut terminari et quod Tremonienses in id non 
poterant fleeti, persuaserunt Tremoniensibus, ut utrisque dominis 14 mt7ia f/orenorum Sozaciensium 
darent tab pacta, ut eis mediantihus inter dominum Coloniensem et Tremonienses confederacio prac­
ticaretuT, quam et ipsi inire vellent, et intuitu huius con{ederacionis dominus Coloniensis septem milia 
florenorum Tremoniensibus integraliter remittere deberet. Hac promissione Tremonienses a Soza­
ciensibus persuasi consensum prebuerunt. Dietrich Westhoff, Chronik (wie Anm. 13), S. 283. 
90 Die Chronisten geben als Tag der Übereinkunft den 21. November an. Vgl. Johann Nederhoff, 
Cronica (wie Anm. 13), S. 81: Dominica igitur proxima ante /estum eeci/ie vtrginis composicio fuit 
pronunciata, ut Tremonienses omnibus suis libertatibus salvis et illesis permanentibus domzno Coloni­
ensi et comiti Markensi pro amicabili composicione in statutis termims deberent quatuordecim milia 
florenorum liberaliterpropinare. Dietrich Westhoff, Chronik (wie Anm. 13), S. 283. 
91 Zur Rolle von Geschenken im Mittelalter vgl. vor allem V. Gröbner, Gefährliche Geschenke. Ri­
tual, Politik und die Sprache der Korruption in der Eidgenossenschaft im späten Mittelalter und am 
Beginn der Neuze\t (Konflikte und Kultur. Historische Perspektiven 3), Konstanz 2000; J. Hannig, 
Ars donandi. Zur Okonomie des Schenkens im früheren Mittelalter, in: Armut, Liebe, Ehre. Studien 
zur historischen Kulturforschung, hrsg. von R. van Dülmen, Frankfurt a. M. 1988, S. 11-37. Beson­
ders intensiv haben sich soziologIsche und anthropologische Studien in den vergangenen Jahren mit 
diesem Phänomen beschäftigt: F. Rost, Theorien des Schenkens. Zur Kultur- uno humanwissen­
~,haftlichen Bearbeitung eines anthropologischen Phänomens, Essen 1994; G. Schmied, Schenken. 
Vber eine Form sozialen HandeIns, Opladen 1994; H. Berking, Schenken. Zur Anthropologie des 
Gebens, Frankfurt a. Main 1996. Vgl. noch immer das 1968 erstmals in deutscher Vbersetzung er­
schienene "Essai sur le don" von M. Mauss, das nun mit einem Kommentar von H. Ritter versehen 
wurde: M. Mau55, Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften. Mit 
einem Anhang von H. Ritter: Die ethnologische Wende, Frankfurt a. Main 31996. 
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Dortmund als Schenkende behaupten, die freigebig ihren ehemaligen Feinden 
Geld überreichten. Dies verdeckte den Sachverhalt, daß ihnen auf der materiellen 
Ebene diese Geldzahlungen abgerungen wurden, daß sie nicht ein Geschenk, son­
dern vielmehr Entschädigungs- und Sühneleistungen waren. In diesem Zusam­
menhang ist noch einmal auf die Mahnungen der Soester Vermittler hinzuweisen, 
auf deren Initiative sich die Dortmunder überhaupt erst zu Geldzahlunge.n bereit 
erklärten. Dennoch vermochten die Dortmunder durch die so gestaltete Uberein­
kunft ihr Gesicht zu wahren, und dies war vielleicht die wichtigste Voraussetzung 
für ihr Einverständnis mit der Gestaltung des Friedensschlusses. 

Zudem schufen Geschenke immer ein reziprokes Verpflichtungsverhältnis. 
Während der Schenkende eine materielle Gabe machte, konnte der Beschenkte 
durch die Annahme der Gabe etwa künftiges Wohlverhalten symbolisieren.92 

Dies belegt ein Fall, der zwar nicht dem geographischen Beobachtungsraum die­
ses Beitrags zuzurechnen ist, der aber gut geeignet ist, den angesprochenen Ver­
pflichtungshorizont zu charakterisieren. Ernst von Kirchberg berichtet in seiner 
Mecklenburgischen Chronik von folgendem Ereignis, das sich in der Mitte des 
13. Jahrhunderts zugetragen hat.93 Als es zwischen den Markgrafen Johann und 
Otto vOn Brandenburg einerseits und dem Fürsten Nikolaus von Werle ande­
rerseits zu Grenzstreitigkeiten kam, verabredeten die Konfliktparteien ein Tref­
fen in der umstrittenen Region. Nikolaus von Werle führte bewaffnete Kämpfer 
mit sich, hielt sie allerdings während der Gespräche im Hinterhalt verborgen. Er 
selbst trug bei diesen Verhandlungen ein Gewand, das ihm die Askanier einst 
zum Geschenk gemacht hatten. Damit brachte er sein Wohlverhalten zum Aus­
druck und forderte Gleiches auch vOn den Markgrafen.94 Nachdem die Ge­
spräche jedoch nicht zugunsten des Fürsten vOn Werle verliefen, rief er seine 
Leute, die die Markgrafen in die Flucht schlugen und zahlreiche Gefangene 
machten. Hier wird deutlich, daß die Signale, die von der Annahme und der Be­
nutzung eines Geschenks ausgingen, als Zeichen friedlichen Einvernehmens ge­
deutet werden konnten. Der Fürst von Werle mißbrauchte diese positiv konno­
tierten Zeichen jedoch, um die Markgrafen in einen Hinterhalt zu locken. Das 
gelang dadurch, daß die Annahme des Geschenks seinem Gegner kooperatives 
Verhalten symbolisierte. 

Eine ähnliche Funktion erfüllten die Geschenke an die Grafenfamilie und den 
Metropoliten auch im Rahmen der Dortmunder Fehde. Auch hier demonstrier­
ten die Beschenkten ihre auf Ausgleich bedachte Haltung. Hervorzuheben ist 
schließlich noch die Sondervereinbarung mit dem Erzbischof von Köln. Dieser 
sollte, sobald die Feindschaft durch ein Bündnis in Freundschaft umgewandelt 
war, den Geldbetrag wieder zurückerstatten. Die ihm überreichten 7000 Gulden 
fungierten also lediglich im Rahmen der Sühnevereinbarungen als Symbol des 
Friedens, um danach wieder an die Stadt Dortmund zurückerstattet zu werden. 

92 Hannig, Ars donandi (wie Anm. 91), S. 14f. 
93 Ernst von Kirchberg, Chronicon Meklenburgense, hrsg. von C. Cordshagen und R. Schmidt, 
KölnlWeimarlWien 1997, cap. 172, S. 407ff. Zur Datierung aes Treffens vgl. die Regesten der Mark­
grafen von Brandenburg aus askanischem Hause, bearb. von H. Krabbo, Leipzig 1910, 684. 
94 Ernst von Kirchberg, Chronicon Meklenburgense (wie Anm. 93), cap. 172, S. 408: Ich hoffe wol 
mit gantzir schicht, / daz sy mir hy tun argis icht, / wan ich ir kleyder sundir wan / hy an myme halse 
han, / dy sy mir han gegebin. / Ich byn her komen ebin / in irer sicherheyde mynnen, / ich sal ouch 
sichir komen hynnen. 
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Die Sühne mit dem Erzbischof von Köln ist in der Ausfertigung durch die 
Stadt Dortmund erhalten,95 und diejenige mit dem Grafen von der Mark ist als 
Exemplar aus der Kanzlei des Grafen überliefert.96 Außerdem fertigten die Ver­
mittler des kurkölnisch-dortmundischen Friedens eine separate Urkunde an, in 
der sie die einzelnen Bestimmungen der Sühne wiederholten.97 Neben Regelun­
gen, die die Urfehde, die Freilassung von Gefangenen und die Entschädigungs­
leistungen betreffen, findet der eigentliche Fehdegrund - nämlich die strittigen 
Rechte des Erzbischofs an Dortmund - nur kurz in einer Passage Erwähnung. 
Demnach sollten die Verpfändungsurkunden, die die Herrscher den Kölner 
Erzbischöfen ausgestellt hatten, von der Sühne ausgeschlossen sein. 98 Auf den 
ersten Blick erscheint es paradox, daß die Streitpunkte, die eigentlich zum Aus­
bruch der Auseinandersetzungen geführt hatten, im Friedensschluß überhaupt 
nicht mehr thematisiert wurden. Daher wird man wohl zu Recht davon ausge­
hen können, daß die zu Beginn der Fehde angeführten Rechtsstreitigkeiten nur 
ein Vorwand waren, die Fehde gegen Dortmund zu eröffnen. Das Ausklammern 
dieser Streitpunkte ist gleichzeitig auch als eine durchaus rationale Strategie der 
Konfliktbewäl~igung zu bezeichnen: Themen, bei denen kaum die Wahrschein­
lichkeit einer Ubereinkunft bestand, wurden ausgeklammert, um auf diese Art 
und Weise den Frieden nicht zu gefährden. 

Am Ende der Sühneurkunden, die die verbündeten Landesherren und die 
Bürger abschlossen, werden auch die an der Friedensstiftung beteiligten Perso­
nen als soynelude und deghedincges lude, also als Sühneleute und Unterhändler, 
angeführt. Interessanterweise war es ein identischer Personenkreis, der sich 
sowohl in den kölnisch-dortmundischen als auch in den märkisch-dortmundi­
schen Auseinandersetzungen engagierte. Dies geht aus den Personennennungen 
in beiden Sühneurkunden hervor.99 Das Gremium setzte sich aus 15 Personen 
zusammen, deren Zugehörigkeit zu einer der Streitparteien genau nachvollzogen 
werden kann: Jeweils sechs Beauftragte wurden von den Landesherren und von 
der Stadt gestellt, denen drei Soester Amtsträger beigeordnet wurden. Bei den 
So ester Gesandten handelte es sich um Dietrich Meiningsen, den Bürgermeister 
Dietrich von Lünen und den Hermann van dem Loe, die bei Johann Nederhoff 
als spectabiles viri de consolatu Sozaciensi ausgewiesen werden. JOD Von seiten der 
Landesherren sind Wilhelm Freseken, Dompropst zu Münster,lOl Johann 
Schurman, Propst zu Soest,102 Heidenreich von Oer der Alte, Amtmann von 
Recklinghausen,lo3 Huge van der Horst104 Lambert Hake105 und Wenemar Du-

95 REK IX (wie Anm. 17), 1845; NrhUB III (wie Anm. 17), Nr. 944, S. 829f. 
96 DUB II (wie Anm. 28), Nr. 225, S. 215ff. 
97 REK IX (wie Anm. 17), 1846; DUB II (wie Anm. 28), Nr. 226, S. 218f. 
98 NrhUB III (wie Anm. 17), Nr. 944, S. 830. 
99 Alle im folgenden genannten Personen erscheinen in NrhUB III (wie Anm. 17), Nr. 944, S. 830 
und in DUB II (wie Anm. 28), Nr. 225, S. 218. 
100 Johann NederhoJJ, Cronica (wie Anm. 13), S. 81; zu Dietrich Meiningsen vgl. auch Rechnungs­
buch (wie Anm. 14), ~.238. 
101 Fehdebuch (wie Anm. 14), S. 66; Mandsoldbuch (wie Anm. 14), S. 175, 177. 
102 Fehdebuch (wie Anm. 14), S. 66. 
103 Ebd., S. 68. 
104 Ebd., S. 91. 
105 Ebd., S. 89. 
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kere l06 zu nennen. Für die Stadt Dortmund nahmen folgende Personen an den 
Verhandlungen teil: Graf Konrad von Lindenhorst,I07 Albert Sywarte l08 Her­
mann Cleppinch,lo9 Johann von Wickede der Alte,llo Dethmar Cleppinch lll so­
wie der Dortmunder Bürgermeister Arnd Sudermann.112 

Leider wird in den Urkunden nicht beschrieben, welche Aufgaben den Grup­
pen jeweils zukamen. Anzunehmen ist jedoch, daß die landesherrlichen und 
dortmundischen Beauftragten ihre jeweiligen Interessen vertraten und die 
So ester zwischen beiden Lagern eine vermittelnde Position einnahmen. Dafür 
spräche zumindest die bei den Dortmunder Chronisten beschriebene Mahnung 
der So ester an die Dortmunder, bestimmten Forderungen der Gegner nachzuge­
ben, da sonst der Friede nie zustande käme.113 

Die Mühen, die die Unterhändler und Sühneleute auf sich nahmen, waren im­
mens, denn immerhin waren sie tage- oder gar wochenlang in die Verhandlun­
gen involviert. Zwar kann man davon ausgehen, daß die Anhänger des Erzbi­
schofs und des Grafen ein eigenes Interesse am Friedensschluß besaßen. Doch 
für die Vermittler aus der Stadt Soest bedeutete ihr Engagement, daß sie wo­
chenlang von ihren Amts- und Privatgeschäften abgehalten wurden. Es ent­
spricht zwar nicht heutigen Vorstellungen von der Neutralität eines Schlichters, 
ist in Anbetracht seiner Aufwendungen jedoch verständlich, wenn am Ende des 
erfolgreichen Friedensschlusses die Sühneleute Entschädigungen von den Streit­
parteien erhielten. So ist aus den städtischen Ausgaben, über die die Dortmun­
der Bürgermeister in den Jahren der Fehde Buch führten, ersichtlich, daß die 
Schlichter am Ende der Fehde 400 Schilde erhalten hatten. 114 Ob allerdings, mo­
dern gedacht und gesprochen, die Entschädigung der Vermittler in Relation zum 
"Streitwert" stand, darf bezweifelt werden. Auch ist aus dem Eintrag in die Dort­
mund er Bücher nicht zu ermitteln, welcher Gruppe welche Summe zustand. 

Für das weitere friedliche Einvernehmen zwischen der Stadt und den beiden 
Landesherren ist bezeichnend, daß die Beziehungen nicht nur durch Sühnever­
träge verbessert werden sollten. Im Anschluß an den Frieden sollte die ehema­
lige Feindschaft in Freundschaft umgewandelt werden. Bezeichnenderweise wa­
ren es wiederum die Soester Amtsträger, die sich für diesen Vertrag einsetzten 
und ihn auch vermittelten. Zusätzlich wollte sich die Stadt Soest diesem Bund 
anschließen. Der Erzbischof sollte, wie oben bereits erwähnt, im Zuge des Ver­
tragsabschlusses den Dortmundern die 7000 Gulden, die er von ihnen zum Ge­
schenk erhalten hatte, zurückgeben oder auf sie verzichten. 11 5 Der Kölner Erzbi-

106 Ebd., S. 91 ; Rechnungsbuch (wie Anm. 14), S. 247. 
107 Mandsoldbuch (wie Anm. 14), S. 213f.; Rechnungsbuch (wie Anm. 14), S. 229. 
108 Mandsoldbuch (wie Anm. 14), S. 163, 213f., 221. 
109 Mandsoldbuch (wie Anm. 14), S. 202; Rechnungsbuch (wie Anm. 14), S. 246, 250, 268. 
110 Mandsoldbuch (wie Anm. 14), S. 127, 195f., 220; Rechnungsbuch (wie Anm. 14), S. 23 7, 243f., 
248, 254. 
111 Mandsoldbuch (wie Anm. 14), S. 130; Rechnungsbuch (wie Anm. 14), S. 242, 244, 246, 249f., 
268. 
112 Mandsolbuch (wie Anm. 14), S. 127ff., 131f., 165, 17M., 190, 219f.; Rechnungsbuch (wie Anm. 
14), S. 246. 
113 Vgl. dazu oben, S. 40. 
114 Rübel, Finanz- und Steuerwesen (wie Anm. 59), S. 27; im Rechnungsbuch (wie Anm. 14), 
S. 262: Der heren vrenden an beyden siden, dei dat deghedingeden - lIlIe Schilde. 
115 V gl. oben, S. 40. 
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schof nahm zwar den Geldbetrag zum verabredeten Zeitpunkt in Empfang, zö­
gerte aber den Abschluß des Bündnisvertrages immer weiter hinaus. Er löste 
also das Versprechen auf kooperatives Verhalten, das er durch die Annahme der 
Summe signalisiert hatte, nicht ein. Als der Metropolit nach wiederholten Ver­
handlungsversuchen doch noch eine Einung ins Auge faßte, widersetzten sich 
die Dortmunder, da Friedrich durch seine Verweigerungshaltung zuerst die vor­
herige Absprache gebrochen hätte. So liest sich der Verlauf der Ereignisse in der 
Dortmunder Chronistik. 116 Daß die Verhandlungen über das Bündnis intensiv 
geführt wurden, zeigt die Tatsache, daß sowohl der Erzbischof als auch die 
Dortmunder bereits Entwürfe für den Vertrag angefertigt hatten.1l7 Mit den 
Grafen von der Mark hingegen kam ein Bündnisschluß um ghunst und vrunt­
schop zustande, jedoch erst zu Beginn des Jahre 1392.118 

Zieht man nach Abschluß der Fehde Bilanz, so hatten die Belagerungen weni­
ger die Lebensmittelversorgung der Bürger bedroht als vielmehr den städtischen 
Handel behindert. So litt während der zweijährigen Fehde die Versorgung der 
Bürger, wie Dietrich Westhoff wiederholt berichtet, nicht wesentlich. Dies 
schreibt Westhoff zudem den reichen Erträgen der städtischen Vieh- und Fut­
terweiden und den großen Kornvorräten zu, die die Städter nach guten Ernten 
der vorhergehenden Jahre angelegt hatten und die selbst am Ende der Fehde 
noch nicht verbraucht waren. 119 Angesichts dieses Resümees ist die Frage ange­
bracht, ob die Belagerungen tatsächlich eine "Aushungerung" der Stadt zum 
Ziel hatten. Westhoff nimmt dies zwar als anfängliches Ziel der Landesherren in 
der ersten Phase der Fehde an, bietet aber gleichzeitig ein weiteres Erklärungs­
modell. Graf und Erzbischof hätten vielmehr darauf gehofft, die Eintracht der 
Bürger durch die Belagerung zu zermürben und auf diese Weise durch eine List 
die Stadt zu überwältigen,12° Gelitten haben somit weniger die Bürger oder die 
Eintracht der Kommune als die Stadtkasse, die durch die Ausgaben während der 
Fehde stark belastet wurde. Die Fehde führte also nicht zu existentiellen Uber­
lebens nöten der Bürger, jedoch zu ernsten pekuniären Nöten der Stadt. Auch 
erwies sich das Einlösen der gegnerischen Gefangenen als alles andere als ein 
lukratives Geschäft, und auch die gemachte Beute konnte den enormen Finanz­
bedarf kaum decken. 121 

116 Johann Nederhoff, Cronica (wie Anm. 13), S. 82: Preterea quia in composicione gwerre inter 
principes et T remonienses dictum fuerat de confederacione jacienda inter dominum Cotoniensem et 
7remonienses et de remissione pecunie, ut superius dictum est, ideo Sozacienses et Tremonienses ad 
perficiendum ista diversa habuerunt placita, in quibus nichil fuit conclusum, quia episcopus indu­
stnose semper de tempore in tempus causam prorogavit. Tandem adveniente termino, qua Tremoni­
enses septern milia florenorum episcopo solvere debebant, requisiti ab eo pecuniarn integraliter solve­
bant. Post solucionern episcopus cum Tremoniensihus confederadonem facere voluit, sea Tremonien­
ses hoc recusabant pro tanto, quia pecunia~ que occasione confederadonis remitti debebat, iam per eos 
fuerat soluta. Et Ireet episcopus pro confederadone satis instaret, Tremonienses tarnen, quia iam cir­
cumventi erant, eonsentire nolebant. 
117 REK IX (wie Anm. 17), 1849. 
118 DUB II (wie Anm. 28), Nr. 262, S. 281H. (Ausfertigung des Grafen); ebd., Nr. 263, S. 288fl. 
(Ausfertigung der Stadt). 
119 Dietrich Westhoff, Chronik (wie Anm. 13), S. 2761. 
120 Ebd ., S. 276: Tom andern hatten sie die viande darinne vertroestet, die burger solten under 
sich uneens und twijspaltig werden, und als dan in dem twistigen mangel mit listlagen die stat to 
erovern. 
121 Kirchhoff, Dortmunder Fehde (wie Anm. 11 ), S. 36; Rübel, Finanz- und Steuerwesen (wie 
Anm. 59), S. 74. 
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Schließlich listen die Dortmunder Chronisten in einer genauen Bilanz die 
während der Fehde erlittenen Verluste auf. So hatte die Stadt nach den Ausein­
andersetzungen 30 Tote zu beklagen. Dem standen 212 Gefangene gegenüber: 
zwölf Berittene und 200 Fußsöldner und Bürger. Jedoch beklagen Johann Ne­
der hoff und Dietrich Westhoff, daß zahlreiche der Gefangenen dieses Schicksal 
durch Unvorsichtigkeit und Nachlässigkeit zu verschulden hätten, und fügen 
daran den Nachsatz an: Nur diejenigen, die ehrenvoll in Gefangenschaft geraten 
waren, seien mit den finanziellen Mitteln der Stadt ausgelöst worden. 122 Die Tat­
sache, auf ehrenvolle Weise in die Hände der Gegner gelangt zu sein, war in 
Fehden häufig die notwendige Voraussetzung, von der Stadt, für die man 
gekämpft hatte, ausgelöst zu werden. Adalbert Erler hat nachgewiesen, daß zu 
diesem Zweck die Tapferkeit des Gefangenen von den Mitkämpfern unter Eid 
schriftlich bestätigt werden mußte. 123 Als wichtigstes Merkmal für die ehren­
volle Gefangenschaft galt etwa die Tatsache, daß sich der Kämpfer nicht auf der 
Flucht vor dem Feind befand, sondern sich im Kampf ergab.124 

Die Bedeutung symbolischer Formen der Konfliktführung 

Zusammenfassend kann für die Dortmunder Fehde folgendes Fazit gezogen 
werden. Die Tatsache, daß die Landesherren die Stadt Dortmund nicht kriege­
risch bezwingen, sondern zum Einlenken bewegen wollten, ist überdeutlich ge­
worden. Dies ist weniger ihrer "N achlässigkeit" anzulasten, sondern vielmehr 
als Kennzeichen der Phase der Konflikteskalation zu werten. An die Stelle hand­
fester bewaffneter Auseinandersetzungen traten symbolische Drohgebärden. 
Darunter sind die zahlreichen Fehdeansagen zu subsumieren, in denen eine im­
posante Anzahl an Gegnern aufgelistet wird. Gleichzeitig wirft jedoch die Tatsa­
che der zahlreichen Exemtions- und Vorbehaltsklauseln die Frage auf, welcher 
Landesherr oder Ritter denn tatsächlich gegen die Dortmunder zu Felde zog. 
Dies ermöglicht insofern eine neue Sichtweise der Fehdebriefe, als sie nicht un­
bedingt für eine Sondierung von Freund und Feind stehen mußten. Vielmehr 
sind sie als Symbol der Bedrohung anzusehen, das den Gegner bereits im Vor­
feld abschrecken sollte. Dieses vielschichtige Netz an Verpflichtungen und Son­
derregelungen, das jedem einzelnen Teilnehmer der Fehde eine individuelle und 
abgestufte Form der Parteinahme für die eine oder andere Seite erlaubte, konnte 
jedoch nur auf schriftlicher Basis funktionieren. In Anbetracht der Vielzahl der 
in die Auseinandersetzung involvierten Dynasten, Herren, Ritter und Städte 

122 Johann Nederhoff, Cronica (wie Anm. 13), S. 77f.: Nam per totam gwerram non nisi circa 
30 mortuos seu aecisas habuerunt. Item de stipendiariis equestribus solum duodecim capti fuerunt. 
Item de pedestribus stipendiatis simul inhabitantibus civibus et famulis capti fuerunt ducenti. Horum 
plures obedire nolentes secundum propria capita imprudenter hinc inae cucurrerunt et sie seipsos 
neglexunt. Illi vero, 'Jui inter captos laudabiliter et obedienter egerant, vel permutacione vel pecunia a 
Tremoniensibus red,rnebantur. Dietrich Westhoff, Chronik (wIe Anm. 13), s. 284f., stimmt mit Ne­
derhoff weitgehend überein, gibt jedoch nicht 200 Fußsöldner und Bürger, sondern 150 an. Kirch­
hoff, Dortmunder Fehde (wie Anm. 11), S. 24; Mette, Dortmunder Fehde (wie Anm. 11), S. 59. 
123 A. Erler, Der Loskauf Gefangener. Ein Rechtsproblem seit drei Jahrtausenden, Berlin 1978, 
S. 25; zur Auslösung Gefangener auch V. Schrnidtchen, Kriegswesen im späten Mittelalter. Technik, 
Taktik, Theorie, Weinheim 1990, S. 64. 
124 Erler, Loskauf (wie Anm. 123), S. 112, ein entsprechendes Textbeispiel aus Frankfurt a. Main. 
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hätten mündliche Sondervereinbarungen das Erinnerungsvermögen aller Betei­
ligten sicherlich überfordert. Insofern bedingte die Zunahme der Schriftlichkeit 
im Bereich der spätmittelalterlichen Fehdeführung gleichzeitig auch einen Wan­
del der symbolischen Kommunikation, indem sie neue Formen - etwa im Be­
reich der Drohgebärden - eröffnete. 

Sowenig wie die Fehdeansagen für tatsächliche Feindschaft standen, sowenig 
sagten auch Landfrieden etwas über Bündnispartnerschaft zwischen den Part­
nern der Koalition aus. Die Tatsache, daß sich der Kölner Erzbischof und der 
Graf von der Mark im Jahr 1385 und 1387 in einem Landfrieden mit der Stadt 
Dortmund zusammenfanden, gleichzeitig aber eine Fehde gegen die Kommune 
planten und durchführten, läßt an der Ernsthaftigkeit ihres Wunsches nach Frie­
den berechtigte Zweifel aufkommen. Es bleibt nur der Schluß, daß der Landfrie­
den Regeln für die anstehende Fehde aufstellte, also bereits Teil der Fehde war. 
So fixierte er etwa Verfügungen über die Verschonung der Landbevölkerung 
und Kleriker vor Überfällen, die Verpflichtung zur Ankündigung der Fehde und 
anderes mehr. Schließlich ist zu erwähnen, daß die Personen, auf deren Vermitt­
lung hin der Friede nach zahlreichen Anläufen tatsächlich zustande kam, aus den 
Reihen der Landfriedenspartner stammten. Denn die wichtigste Initiative bei 
den abschließenden Verhandlungen kam den Gesandten der Stadt Soest zu, 
deren Stadt Mitglied der Landfrieden von 1385 und 1387 war. Somit kanalisier­
ten die Vereinbarungen der Landfrieden nicht nur die Auswüchse der Fehde, 
indem sie etwa Gefährdete unter besonderen Schutz stellten, sondern sie stellten 
gleichzeitig auch Vermittler bereit, die sich in einer künftigen Fehde schlichtend 
einsetzten. 

Während jeder Phase des Fehdeverlaufs wurden unbewaffnete Formen des 
Austrags der Auseinandersetzungen gesucht. Überspitzt könnte man von einem 
"Instanzenzug" sprechen: zunächst direkte Verhandlungen der Streitparteien, 
dann die Einschaltung der Vermittlung Dritter, danach die Bemühung des Ge­
richtsweges und später sogar die Anrufung des Kaisers. Der Friede wurde 
schließlich durch ein Gremium herbeigeführt, das paritätisch von beiden Par­
teien sowie aus Soester Gesandten gebildet wurde. 

Die Übereinkunft wurde jedoch erst möglich, nachdem ein Weg gefunden 
wurde, bei dem beide Seiten ihr Gesicht zu wahren vermochten. Die Landesher­
ren mußten von ihren maximalen Geldforderungen abrücken und die Dortmun­
der die Verweigerungshaltung aufgeben, überhaupt Geldzahlungen an ihre Geg­
ner zu leisten. Der gefundene Kompromiß erwies sich als gangbarer Weg so­
wohl für die Dortmunder als auch für die Landesherren. Letztere erhielten 
Geldzahlungen von der Kommune, waren also in ihrem grundsätzlichen Anlie­
gen befriedigt. Auch die Dortmunder vermochten ihr Gesicht zu wahren, als sie 
ihre Zahlungen als "freiwilliges Geschenk" und nicht als Zugeständnis oder ab­
gepreßte Geldzahlung deklarierten. Sie symbolisierten auf diese Weise großzü­
gige Freigebigkeit und verdeckten so elegant die Tatsache, daß ihnen diese Zah­
lungen in fast dreiwöchigen Verhandlungen abgerungen wurden. Wie also der 
Beginn der Fehde symbolisch gedeutet werden muß, indem man Fehdeansagen 
nicht als Feindschaftserklärung, sondern als Drohgebärde wertet, kann auch der 
Friedensschluß nicht ohne Berücksichtigung seiner symbolischen Elemente be­
wertet werden. 


